
  Bezirksregierung 
 Düsseldorf 

 
Bezirksregierung Düsseldorf Meldeschluss: 1. Februar 

Dezernat 48 

Postfach 300865 

40408 Düsseldorf 

 

Anmeldung zur Externenprüfung zum Erwerb eines Berufsabschlusses  

 Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher 

 Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger 

Bitte nur eine Fachrichtung  ankreuzen! 

 

Name, Vorname:       Geb.-Dat.:       

Straße / Nr.:        Geb.-Ort:       

PLZ / Wohnort:       Telefon:       

E-Mail:        

Hiermit melde ich mich für das Frühjahr 20   zur Externenprüfung zum Erwerb des o. g. Berufsabschlusses an.  

 Dies ist mein erster Versuch, diesen Berufsabschluss zu erwerben. 

 Ich habe bereits am       den Versuch unternommen den Berufsabschluss abzulegen als 

  Schüler/in  Nichtschüler/in, Externer in        
(Ort/Bundesland) 

Bitte Zutreffendes  ankreuzen!  

 
Ich habe bisher 

 noch keine Schule besucht, die diesen Berufsabschluss vermittelt 

 eine Schule besucht, die diesen Berufsabschluss vermittelt 

 von       bis       die Schule       

 in       (Ort/Bundesland) 

Bitte Zutreffendes  ankreuzen! 

Folgende Unterlagen müssen beigefügt werden: 

 Vollständiger Lebenslauf mit Darlegung des Bildungsweges und des beruflichen Werdeganges 

 Beglaubigte Fotokopien der Schulabschlusszeugnisse (mind. Zuerkennung der Fachoberschulreife) 

 Nachweis einer abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung (Fotokopie) oder 

 Nachweis einer abgeschlossenen nicht einschlägigen Berufsausbildung und der einschlägigen beruflichen Tätigkeit 

von mindestens sechs Wochen im Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeitbeschäftigung, bei 
Teilzeit entsprechend länger) (Fotokopien) oder 

 Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung und der einschlägigen beruflichen Tätigkeit von mindestens sechs Wochen 

im Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeitbeschäftigung, bei Teilzeit entsprechend länger) 
(Fotokopien) 

 Aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (vom Prüfungsjahr)  wird nachgereicht 

Die Voraussetzungen nach § 30a Abs. 1 BZRW - neu- zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses liegen 
vor. 

 Nachweis einer der jeweiligen Fachrichtung entsprechenden Tätigkeit von mindestens 16 Wochen (muss 

spätestens zur praktischen Prüfung vorliegen) 

 Darlegung der ordnungsgemäßen Vorbereitung 

  im theoretischen Bereich z. B. durch Vorlage einer Literaturliste mit Büchern, die zur Prüfungsvorbereitung 
eingesetzt werden und 

  im praktischen Bereich z. B. durch Vorlage einer aktuellen Arbeitsbescheinigung mit genauem Stundenumfang 

 
      

Ort, Datum  Unterschrift 
 

Die Frist ist nur gewahrt, wenn die einzureichenden Unterlagen vollständig 
vorliegen. Die Frist ist nicht gewahrt, wenn Sie die erforderlichen 

Unterlagen per E-Mail oder Fernkopie zusenden.  


